
A N L A G E   5 
 

1 

 

Darstellung und Bewertung der zur 225. Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem Arbeitstitel „Sigwinstraße“ in Köln-Höhenhaus 
eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Offenlage 
 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) wurde im Amtsblatt 06 am 12.02.2014 öffentlich bekannt gemacht und 
erfolgte für den Bebauungsplan Nr. 72498/02 Arbeitstitel: „Sigwinstraße in Köln-Höhenhaus“ als Infoveranstaltung am 20.02.2014 in der in der Förderschule 
Thymianweg in Köln-Höhenhaus sowie als Aushang bis zum 28.02.2014. Es sind 7 schriftliche Stellungnahmen fristgerecht eingegangen. Gemäß § 3 Abs. 1 

Satz 3 Nr. 2 BauGB wurde im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans auf eine eigene frühzeitige Unterrichtung und Erörterung verzichtet, da diese 
bereits zum Bebauungsplan im Parallelverfahren erfolgte. 
 

Die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB der 225. Flächennutzungsplanänderung wurde im Amtsblatt Nr.08 am 26.02.2020 öffentlich bekannt gemacht und er-
folgte vom 05.03.2020 bis zum 06.04.2020 als Aushang im Stadtplanungsamt. Es wurden 2 Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit vorgebracht.  
Aufgrund der COVID-19-Pandemie war die Zugänglichkeit zum Stadthaus und dem dortigen Aushang nicht möglich, sodass die Offenlage erneut im Amtsblat t 

Nr. 39 öffentlich bekannt gemacht wurde und im Zeitraum vom 22.05.2020 bis zum 06.07.2020 durchgeführt wurde. Hier wurde eine weitere Stellungnahme vor-
gebracht. 
 

Aus Datenschutzgründen werden keine personenbezogenen Daten (Name und Adresse) aufgeführt. Den Fraktionen der zuständigen Bez irksvertretung, des 
Stadtentwicklungsausschusses und des Rates wird der Absender der Stellungnahme zur Verfügung gestellt. 

 

Stadtentwicklungsausschusses und des Rates wird jedoch eine vollständige Übersicht der personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt.  

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) - schriftlich vorgebrachte Stellungnahmen 

Lfd. 
Nr. 

Datum  
Anschreiben/ 

Stellungnahme (Zusammenfassung) Entscheidung durch 
den Rat 

Begründung 
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1 25.01.2014/ 

26.02.2014 

Wegen der Verfüllung des früheren Deponiegelän-
des sowie dadurch bedingter evtl. Bodensenkun-

gen wird der Verzicht auf eine Neubauplanung 
empfohlen. 
 

Außerdem würde durch die geplante Bebauung 
eine schützenswerte Baumgruppe entfallen und die 
benachbarten Bestandsgebäude verlören an Wert. 

Es wird vorgeschlagen, die geplante Viererhaus-
gruppe von der West-auf die Ostseite zu verlegen. 

Nein 
 

 
 
 

Nein 

Ein eingeschaltetes Fachingenieurbüro hat in weiterge 
henden Bodenuntersuchungen 2011 und 2012 festge 

stellt, dass keine Hinweise auf Ausschlusskriterien für 
die geplante Nutzung als Wohnbebauung vorliegen. 
 

Das vorliegende Planungskonzept wurde sowohl von 
der Politik als auch von der Verwaltung favorisiert, da 
neben der Schaffung neuen Wohnraums der Ausbau 

einer grünen Wegeverbindung zwischen Sigwinstraße 
und dem Hülsenweg umgesetzt werden kann. Damit 
bildet der Entwurf die Grundlage für die frühzeitige Öf-

fentlichkeitsbeteiligung. Die schützenswerte Baumgrup-
pe sowie die sonstige Natur und Landschaft wird im 
Rahmen der Eingriffsregelung bewertet. Entsprechend 

der Bewertung werden Kompensationsmaßnahme um-
gesetzt. 

2 12.02.2014/ 

18.02.2014 

Es wird gebeten, statt der „normalen" Wohnbebau-
ung mind. 24 „behindertengerechte Altenwohnun-
gen" zu errichten, da solche in Höhenhaus fehlen 

würden. Viele ältere Mitbürger wären bereit, ihr 
Einfamilienwohnhaus zu verkaufen, um eine Al-
tenwohnung zu beziehen. 

Nein Das bereits von Einfamilienhäusern geprägte Gebiet 
wird durch die neue Planung ergänzt. Der Beschluss 
des Stadtentwicklungsausschusses beinhaltet deshalb 

keine Altenwohnungen an dieser Stelle. 

3 26.02.2014/ 

28.02.2014 

Es wird bemängelt, dass für die Anlieger ein wirt- 
schaftlicher Nachteil entsteht. Das Baugebiet unter-
liege als Landschaftsschutzgebiet einem hohen 
Schutzstatus, ein öffentliches Interesse an einer 
privaten Wohnbebauung sei nicht erkennbar. 

Nein Der Wohnraumbedarf im Bereich von Einfamilienhäu-

sern wird als Thema des öffentlichen Interesses be-

trachtet. Die Fortführung des vorhandenen Grünzugs 

durch das Plangebiet  und  darüber  hinaus  bis  zum  

Hülsenweg ist 

eine  zentrale  Forderung  der   Politik,  insbesondere  
der Bezirksvert retung. Die Umsetzung wird durch einen 
Durchführungsvertrag sowie innerhalb des Geltungsbe-
reichs als Bestandteil des neuen Bebauungsplanes ge-
sichert. Die bisher ungenutzte Grünfläche dient den 
Anliegern durch den geplanten Fuß- und Radweg künf-
tig zur Naherholung. 
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4 26.02.2014 Die Bebauung nehme keine Rücksicht auf eine 
Reihe schützenswerter Bäume. In Anbetracht der 
geplanten Großbauvorhaben in der Umgebung sei 
eine Überplanung geschützter Grünflächen nicht 
notwendig. Der Ausschuss Umwelt und Grün habe 
in seiner Sitzung vom 24.01.2013 die Neubebau-
ung abgelehnt. Es wird angefragt, ob die Stadt nicht 
evtl. ihr. Vorkaufsrecht wahrnehmen könnte? 
 
Die   Sigwinstraße   sei   eine   temporär   stark   
befahrene Durchfahrtsstraße. Durch die geplante 
Nachbarbebauung mit  450  WE und  die  12 neuen  
WE sei  das Verkehrsaufsaufkommen zu viel. 

Nein Mit dem Entscheid des Stadtentwicklungsausschusses 
vom 25.04.2013 hat sich dieser über das Votum des Aus-
schusses für Umwelt und Grün hinweg gesetzt. Sämtliche 
Eingriffe in die Umwelt sind durch Kompensationsmaß-
nahmen auszugleichen. 

 

 

Der zusätzliche Verkehr auf der Sigwinstraße infolge des 
Neubaus mit 12 Einfamilienwohnhäusern ist marginal und 
bedarf keiner besonderen Untersuchung. 

5 26.02.2014/ 

28.02.2014 

Die Zulässigkeit des Vertrags und seine Ausgestal-
tung werden angezweifelt. 
 
Das Ziel der Planung sei bereits vordefiniert, einen 
Zielfindungsprozess nach § 1 VII BauGB habe es 
nicht gegeben. 
 
Das Kopplungsverbot bezüglich privater Leistungen 
und öffentlichem Interesse sei nicht beachtet wor-
den, ein Abwägungsprozess habe im Vorfeld nicht 
stattgefunden. 

Nein Das Bebauungsplanverfahren wird grundsätzlich ergebnis-
offen geführt; alle Einsprüche und Anregungen werden 

sorgfältig geprüft und ausgewertet. Mit seiner Entschei-
dung vom 25.04.2013 hat der Stadtentwicklungsausschuss 
das öffentliche Interesse an der Durchführung des Verfah-
rens zum Zwecke der Wohnraumschaffung sowie öffentli-
chen Wegevernetzung bekräftigt. 

6 27.02.2014/ 

29.02.2014 

Die derzeitige Verkehrssituation in der Sigwinstraße 
ließe keine weitere Bebauung zu, zumal die Schul-
kinder von 3 Schulen dadurch gefährdet würden. 

 

Das VEP-Gebiet sei seinerzeit als Kompensations-
fläche (für fremde Bebauungen) festgesetzt wor-
den. Es handele sich um einen wertvollen Bio-
topverbund mit hoher Biotopwertigkeit. Dort sei seit 
einem Jahr ein Grünspecht ansässig. Der geplante 
Fuß- und Radweg könnte die bestehende Bio-
topwertigkeit nicht ersetzen. 

 

Nein 

 
 
 
Zur Kenntnis 

Die geringfügige Zunahme des Verkehrs auf der Sig-
winstra ße durch die geplanten 12 Wohneinheiten fällt 
nicht wesent lich ins Gewicht. 
 
Im Zuge der geplanten Bebauung wird ein landschaftspfle-
ge rischer Begleitplan erstellt, darin werden die erforderli-
chen Kompensationsmaßnahmen bestimmt. Darüber 
hinaus erfolgt eine artenschutzrechtliche Prüfung. Mit dem 
Bau des Rad- und Fußwegs wird der Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 72499/05 von 1999 Rechnung ge-
tragen. 
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7 28.02.2014/ 

04.03.2014 

Der Fußweg zum Weidenbruch wird ebenso be-
grüßt wie die Kultivierung des "Unlands". 
 
Statt einer Wohnbebauung wird der Bau von Park-
plätzen oder die Nutzung als Naherholungsgebiet 
gefordert. 
Ortsansässige wüssten angeblich, dass in der ver-
füllten Kiesgrube Abfälle von Kranken-
häusern und Fässer unbekannten Inhalts 
lagern würden. Es wird vor toxischen Gefahren aus 
der Schadstoffbelastung - insbesondere für Kinder - 
gewarnt. 
 
Außerdem sei die Sigwinstraße bereits heute über-
belastet (ein entsprechender Fachartikel in engli-
scher Sprache ist beigefügt). 

Zur Kenntnis 
 
 
Zur Kenntnis 
 

 

 
 

 

 

 
 
Nein 

 
 

 
Das Bauvorhaben wird von einer Reihe von Fachingenieu-
ren und Fachdienststellen begleitet (u.a. Bauphysiker, Bo-
den gutachter, Statiker, Prüfstatiker, Sicherheitskoordina-
tor u. ä. m.). Aus der erfolgten Bodenuntersuchung des 
Gebietes ergeben sich keine Ausschlusskriterien für die 
geplante Nutzung. Durch den neuen Fuß- und Radweg 
wird die Erschließung an die nördlich der Sigwinstraße 
befindlichen Grünflächen als Naherholungsort ermöglicht. 
 
 
Der zusätzliche Verkehr durch den Bau von 12 Einfamilien 
häusern ist marginal. 



A N L A G E   5 
 

5 

 

 

Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) - schriftlich vorgebrachte Stellungnahmen 

Lfd. 
Nr. 

Datum  
Anschrei-

ben/ 

Stellungnahme (Zusammenfassung) Entscheidung durch 
den Rat 

Begründung 

1 12.03.2020 Es wird auf abgeschlossene Wohnungsbauvorhaben 

in der Umgebung hingewiesen. Die Sigwinstraße und 
Honschaftsstraße seien bereits heute überlastet und 
könnten keine zusätzlichen Fahrzeuge mehr aufneh-

men. In diesem Zusammenhang wird sich gegen die 
Ausweisung neuer Wohnbauflächen ausgesprochen. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Es wird auf die besondere Artenvielfalt im Plangebiet 

Der Stellungnahme 

wird nicht gefolgt 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Der Stellungnahme 

Gemäß den Hinweisen für die Schätzung des Verkehrs-

aufkommens von Gebietstypen (HSGV), Ausgabe 2006 
verursacht das Vorhaben ein zusätzliches Verkehrsauf-
kommen von 50 Fahrzeugen pro Tag. Hierbei sind auch 

Liefer- und Besucherverkehre berücksichtigt. Aufgrund der 
sehr guten Anbindung an den ÖPNV wird bei der Progno-
se der durch die Neubebauung verursachten Pkw-

Verkehre davon ausgegangen, dass ein nicht unwesentli-
cher Teil der täglichen Wege mit dem ÖPNV zurückgelegt 
wird. Der zusätzliche Verkehr auf der Sigwinstraße infolge 

des Neubaus ist somit marginal und bedarf keiner beson-
deren Berücksichtigung. 
Die Erforderlichkeit für die Änderung des Flächennut-

zungsplanes begründet sich durch den bestehenden sowie 
prognostizierten erheblichen Wohnraumbedarf im Kölner 
Stadtgebiet. Bei der Suche nach geeigneten Grundstücken 

ist es erforderlich, bereits erschlossene, jedoch bisher 
unbebaute Flächen innerhalb bebauter Gebiete auf ihre 
Nutzbarkeit für den Wohnungsbau zu prüfen und wenn 

möglich zu bebauen. Das Plangebiet ist eine solche Flä-
che. Aufgrund der Nutzungsgeschichte als Deponiestand-
ort wurde die Fläche bisher nicht als Bauland ausgewie-

sen. Unter Berücksichtigung von gutachterlichen Empfeh-
lungen ist eine Wohnbebauung jedoch trotz der im Boden 
vorhandenen Altlasten möglich. Unter dem Gesichtspunkt 

des Bodenschutzes ist die Versiegelung einer solchen 
Altlastenflächen sogar einer Versiegelung natürlicher Bö-
den vorzuziehen. 

 
Um die Auswirkungen des Vorhabens auf die innerhalb 
des Plangebietes möglicherweise oder konkret vorkom-

menden streng geschützten (planungsrelevanten) und 
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Lfd. 
Nr. 

Datum  
Anschrei-

ben/ 

Stellungnahme (Zusammenfassung) Entscheidung durch 
den Rat 

Begründung 

hingewiesen, die gegen eine Bebauung spreche. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Es wird auf die Bedeutung des Plangebietes für die 
Beseitigung des Niederschlagswassers, insbesondere 
bei Starkregen, sowie zur Reduzierung der Wärmebe-

lastung und Verbesserung des Stadtklimas hingewie-
sen. Die Verlängerung des Grünzuges könne den 
Verlust der Fläche nicht ersetzen. 

wird nicht gefolgt 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Der Stellungnahme 
wird nicht gefolgt 

besonders geschützten Arten zu bewerten, wurde im Au-

gust 2013 im Plangebiet eine faunistische Erhebung (Cal-
les ° de Brabant Landschaftsarchitekten) durchgeführt. Es 
erfolgten dazu im Frühjahr des Jahres 2012 und im Juli 

2013 zwei Geländebegehungen. Es konnte nicht ausge-
schlossen werden, dass das Plangebiet planungsrelevante 
Arten (Reptilien, Fledermäuse, Vögel) beherbergt. Daher 

wurde von März bis August 2014 eine vertiefende Arten-
schutzprüfung (Büro für Artenschutz und Avifaunistik) 
durchgeführt. Mit Ausnahme der Zwergfledermaus, die das 

Plangebiet lediglich als Jagdraum oder als Flugroute nutzt, 
wurden im Plangebiet jedoch keine planungsrelevanten 
Arten kartiert, die durch das Planvorhaben gefährdet wer-

den könnten. Bei den im Plangebiet anzutreffenden Vogel-
arten handelt es sich vor allem um sogenannte „Allerwelts-
arten“. Eine Gefährdung der lokalen Populationen dieser 

häufigen und ungefährdeten Arten durch das Vorhaben ist 
jedoch nicht zu erwarten, da die nördliche, gleich struktu-
rierte Sukzessionsfläche um ein Vielfaches größer als das 

Plangebiet ist und ausreichende Brut-, Fortpflanzungs- 
sowie Ruhestätten in unmittelbarer Umgebung, die als 
Ausweichquartiere fungieren können, bietet. 

 
Es ist richtig, dass durch die Teilversiegelung des Plange-
bietes potentielle Versickerungsflächen verloren gehen 

und es damit einhergehend zu einer zusätzlichen Verringe-
rung des Grundwasserdargebots kommt. Mit der Teilver-
siegelung des Plangebietes wird jedoch zugleich eine wei-

tere Verunreinigung des Grundwassers durch die örtliche 
Auswaschung von schädlichen Stoffen aus den mit Altlas-
ten belasteten Böden verhindert.  

Die Auswirkungen auf die Kaltluftentstehung, die durch die 
Teilversiegelung des Plangebietes entstehen, werden als 
geringfügig bewertet, da die Bedeutung des Plangebietes 

als Luftschneise durch den auf Ebene des Bebauungspla-
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Lfd. 
Nr. 

Datum  
Anschrei-

ben/ 

Stellungnahme (Zusammenfassung) Entscheidung durch 
den Rat 

Begründung 

nes festgesetzten Grünzug im Wesentlichen erhalten bleibt 

und die Flächengröße des Plangebietes im Verhältnis zu 
den in der Umgebung verbleibenden Freiflächen lediglich 
untergeordnet ist. 

 

2 01.04.2020 Das Planverfahren wird aufgrund der durch die 

Schließung des Stadthauses am 19.03.2020 nur noch 
online durchgeführten Offenlage und damit fehlender 
direkter Einsichtsmöglichkeit für fehlerhaft befunden. 

Der Stellungnahme 

wird nicht gefolgt 

Da bedingt durch die COVID-19-Pandemie das Stadthaus 

für Besucher schließen musste, wurde die öffentliche Aus-
legung am 17.03.2020 abgebrochen. Die öffentliche Aus-
legung wurde daraufhin vom 22.05.2020 bis zum 

06.07.2020 unter Einhaltung von Hygienevor-schriften 
wiederholt, so dass das Bebauungsplanverfahren ord-
nungsgemäß fortgeführt werden konnte. 

   

3 04.06.2020 Es wird befürchtet, dass die bereits u.a. durch die 

Zunahme parkender Autos im Zuge anderer Baupro-
jekte entstandene Gefährdung der Verkehrssicherheit 
auf der Sigwinstraße durch das Planvorhaben weiter 

verstärkt werde. Es wird in diesem Zusammenhang 
gefragt, wie viele Stellplätze für die neuen Wohnein-
heiten vorgesehen seien. 

 
 
 

Es wird nach dem genauen Verlauf, der Gestaltung 
sowie der Nutzungsordnung der zwischen Hülsenweg 
und Sigwinstraße vorgesehenen Wegeverbindung 

gefragt.  
 

Der Stellungnahme 

wird nicht gefolgt 
 
 

 
 
 

 
 
 

Beantwortung 

Die Unterbringung der für die geplanten Wohneinheiten 

notwendigen Stellplätze ist auf dem Grundstück in einer 
Gemeinschaftsanlage mit Zufahrt von der Sigwinstraße 
vorgesehen. Hier sind insgesamt 19 Stellplätze geplant. 

Dies entspricht bei 16 geplanten Wohneinheiten einem 
Stellplatzschlüssel von 1,2 Stellplätzen je Wohneinheit inkl. 
Besucherstellplätze. Damit wird der nach BauO NRW er-

forderliche Bedarf von einem Stellplatz pro Wohneinheit 
erfüllt. 
 

Eine Wegeverbindung zwischen dem Hülsenweg und der 
Sigwinstraße ist nicht Bestandteil der 225. Änderung des 
Flächennutzungsplanes. 

 

 


